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Wenn Kinder Wohneigentum übernehmen, muss die Mitgliedschaft in der Siedlergemeinschaft 

Neustadt a.d. Waldnaab angepasst werden. 

Da die Vollmitgliedschaft Versicherungen für Hausbesitzer beinhaltet, sind Änderungen der 

Eigentumsverhältnisse unbedingt rechtzeitig zu melden. 

 

1. Mitgliedschaft der Eltern 

Die Eltern müssen: 
 ihre Vollmitgliedschaft kündigen  

Die Eltern können:  

 Weiterhin Mitglieder im Verein bleiben mit einer Altmitgliedschaft. Dabei unterstützen 

sie die Siedlergemeinschaft passiv und ortsverbunden.  

 

 

2. Mitgliedschaft des Kindes 

Das Kind füllt eine neue Beitrittserklärung für sich aus. Diese wird an den Verband 

Wohneigentum, Bezirksverband Oberpfalz, weitergeleitet.  Dadurch erhält das Kind eine neue 

Mitgliedschaft mit neuer Mitgliedsnummer. 

 

3. Lückenloser Versicherungsschutz  

Die Kündigung der Eltern und die Anmeldung des Kindes müssen zeitlich nahtlos erfolgen, damit 

der Versicherungsschutz bestehen bleibt. 

Beispiel: 

Ende der Elternmitgliedschaft: 31.05.2026 

Beginn der Mitgliedschaft des Kindes: 01.06.2026 

4. Beitragszahlung 

Wenn der Elternteil seinen Jahresbeitrag bereits bezahlt hat (per Lastschrift im Januar eines 

jeden Jahres), muss das Kind für dieses Jahr keinen neuen Mitgliedsbeitrag bezahlen. 

Das Konto des Kindes wird erst im Januar des folgenden Jahres belastet. 

 

5. Stimmrecht 

Mit der Vollmitgliedschaft und der Altmitgliedschaft besteht Stimmrecht bei den 

Mitgliederversammlungen. 

 

Altmitgliedschaft: 

Altmitgliedschaftsmitglieder haben Anspruch auf folgende Leistungen:  Die Monatszeitschrift 

„Familienheim und Garten“, Teilnahme an Informationsveranstaltungen unseres Ortsvereins, 

Stimmrecht in unseren Mitgliederversammlungen und Ausleihen von Gartengeräten. 

Sie haben keinen Anspruch auf die Versicherungen der Vollmitgliedschaft. 

Formulare für Abmeldung und Beitrittserklärung sind auf unserer Homepage zu finden.  


